
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2007/8/30 2007/21/0178
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.08.2007

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §16;

AVG §56;

Rechtssatz

Rechtlichen Ausführungen einer Sachbearbeiterin in einem Aktenvermerk, die eine bloße Belehrung über die

Rechtswirkungen eines schon früher erlassenen Bescheides darstellen, kommt kein normativer, das nunmehrige

Vorliegen eines neuen Bescheides indizierender Charakter zu.

Schlagworte

Bescheidbegriff Mangelnder Bescheidcharakter Belehrungen Mitteilungen
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